
behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen 
sind rechtswidrig und durch Gesetz mit Sanktionen zu belegen. 
Die Errichtung berufsständischer öffentlich-rechtlicher Vereini
gungen mit Zwangsmitgliedschaft ist unzulässig.

(2) Die Freiheit und Unabhängigkeit der Gewerkschaften ist ge
währleistet. Sie haben das Recht des Zutritts zu den Betrieben. 
Das Nähere über die gewerkschaftliche Tätigkeit in den Betrie
ben wird durch Gesetz geregelt.

(3) Die Gewerkschaften müssen in tarifrechtlicher Hinsicht geg
nerfrei sein. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsät
zen entsprechen. Das Recht der Mitglieder auf die ungehinderte 
Ausübung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, auf Frei
heit der Gruppenbildung sowie auf gleichberechtigte Teilnahme 
an der innergewerkschaftlichen Willensbildung ist zu gewährlei
sten.

(4) Gewerkschaften haben das Recht, über alle die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Werktätigen betreffenden Angelegen
heiten Tarifverträge abzuschließen. Tarifvertragsparteien sind 
Gewerkschaften und ihre Dachverbände, Unternehmen aller Ei
gentumsformen und Unternehmensverbände, der Bund, die Län
der und die Träger der Kommunalautonomie.

(5) Das Streikrecht der Gewerkschaften ist gewährleistet. Bei 
Arbeitskämpfen ist der Schadenersatz, nicht aber die Androhung 
und Erhebung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung gerichtli
cher Entscheidungen ausgeschlossen. Der Lohnersatz bei mit
telbar arbeitskampfbedingten Produktionsausfällen ist Gemein
last der sozialen Autonomie und wird den Betrieben nach Maß
gabe gesetzlicher Regelungen erstattet.

(6) Eine das Arbeitsrechtsverhältnis beendende Aussperrung ist 
verboten. In nicht bestreikten Betrieben ist jegliche Aussperrung 
verboten.
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